
 

Az.: 50 80 33  Münster, 23.05.2006 

Rundschreiben Nr. 13 / 2006

Betriebskostenförderung von Tageseinrichtungen für Kinder  
hier: Änderungen des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)  

Verabschiedung des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes 
Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2006 und des Gesetzes zur Änderung 
haushaltswirksamer Landesgesetze (Haushaltsstrukturgesetz) durch den Landtag am 
17.05.2006 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landtag des Landes NRW hat in seiner Sitzung am 17.05.2006 die o. g. Gesetze be-
schlossen. Mit dem § 4 des Gesetzes zur Änderung haushaltswirksamer Landesgesetze 
(Haushaltsbegleitgesetz 2006) ist auch das GTK an einigen Stellen geändert worden. 
Die entsprechenden Änderungen des GTK bitte ich der beigefügten Anlage zu entnehmen.  

Im Gesetzgebungsverfahren hat sich insofern ein „Versehen“ eingeschlichen, als dass die 
Kommunalisierung der Elternbeiträge erst ab dem 01.08.2006 in Kraft tritt, während die Re-
duzierung der Landesförderung in der verabschiedeten Fassung des Haushaltsbegleitgeset-
zes bereits ab dem 01.07.2006 in Kraft tritt. Das Land NRW beabsichtigt dieses „Versehen“ 
zu korrigieren. 

Ich weise darauf hin, dass die Gesetze noch nicht im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 
veröffentlicht sind und somit auch noch nachträgliche redaktionelle Änderungen möglich 
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sind. Sobald mir hierzu nähere Informationen vorliegen, werde ich Sie kurzfristig weiter in-
formieren. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. 
Norbert Rikels 


